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Universität des Lebens – Verantwortung für Mensch und Natur: Wir arbeiten für  
eine nachhaltige, zukunftsfähige Nutzung und Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 
 
 Kennzahl: 60 
 

Am Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für 
Waldwachstumsforschung wird eine Stelle als wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in mit Doktorat, als Ersatzkraft im Forschungs- und 
Lehrbetrieb besetzt. 
 
Beschäftigungsausmaß: 10 Wochenstunden,  
 Ergänzung auf 20 WSt. aus Drittmitteln fallweise möglich 
Dauer des Dienstverhältnisses: ab 04.01.2010 bis 31.08.2014 
 
Aufgaben 

 Mitwirkung in Forschungsprojekten des Institutes bis zur Publikation und bei der 
Betreuung von Diplomand/innen und Dissertand/innen, insbesondere hinsichtlich 
statistischer Verfahren und EDV. 

 
Aufnahmeerfordernis 

 Nachweisbare Kenntnisse aus forstlicher Biometrie und Waldwachstumskunde 
 Programmierkenntnisse in mindestens einer höheren Programmiersprache (C++, R 

oder Fortran) 
 Gute Kenntnis mindestens eines der Statistikpakete SAS, SPSS oder R 
 Publikationserfahrung in wissenschaftlichen Journalen 
 Abgeschlossenes Studium in Forstwissenschaften oder ähnliches Studium 

hinsichtlich der obigen Erfordernisse und Doktorat 
 
Weitere erwünschte Qualifikationen 

 Fremdsprachen, mindestens Englisch 
 Führerschein 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur Geländearbeit (Arbeit im Wald) 
 Teamfähigkeit 
 Lehrerfahrung 

 
Erscheinungstermin:  09.11.2009 
Bewerbungsfrist:  30.11.2009 
 
Die BOKU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der 
bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an die Personalabteilung, Kennzahl 60, der Universität 
für Bodenkultur, 1190 Wien, Peter Jordanstraße 70; Email: kerstin.buchmueller@boku.ac.at; 
Bitte Kennzahl unbedingt anführen! 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung aufgelaufener 
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
www.boku.ac.at 
 

Der Vizerektor: 


